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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Stoff (UVCB) 

Handelsname : FLOWCAST PART B 

Chemischer Name : Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak  

IUPAC Name : Trimethylolpropan-Poly(oxypropylen)triamin  

EG-Nr. : 500-105-6 

CAS-Nr. : 39423-51-3 

REACH-Registrierungsnr. : 01-2119556886-20 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Kommerzielle, private und industrielle Anwendungen. Perfekt für das Gießen von 

Flusstischen, Ozeantischen und allen anderen Tiefgussanwendungen oder das Gießen in 

Silikonformen sowie für Arbeiten mit Holz, Metall, Beton, Granit, Edelstahl, Laminat, 

Resopal, Bambus, Leder, Keramik, Fiberglas, Kunststoff usw. 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Siehe Anhang: Expositionsszenarium. 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe  Abschnitt 16. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +1-813-248-0585 (ChemTel) 

24 h 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 

REACH-Verordnung) 

Acute Tox. 4 (Oral) H302    

Acute Tox. 4 (Dermal) H312    

Eye Dam. 1 H318    

Aquatic Chronic 2 H411    

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, 

mit langfristiger Wirkung. 

EcoPoxy EU AG 

Bahnhofstrasse 10 

6300 Zug - Switzerland 

T +41 417 250 642 

info@ecopoxy.com 

mailto:info@ecopoxy.com
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS07 GHS09    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H302+H312 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. 

H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, 

gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar 

Tastbarer Gefahrenhinweis : Anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Art des Stoffs : UVCB-Stoff 

 

Name Produktidentifikator % 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit Ammoniak  

(CAS-Nr.) 39423-51-3 

(EG-Nr.) 500-105-6 

(REACH-Nr) 01-2119556886-20 

90 – 100 

3.2. Gemische 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Mund 

ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort ärztlichen Rat einholen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei einem Brand, sind gefährliche Dämpfe vorhanden. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe fließen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Löschwasser nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe fließen lassen. Falls das Produkt in die Kanalisation 

oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Mit Säure neutralisieren. Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. 

Kondensat mit inerten Absorptionsmittel aufnehmen (z. B. Sand, Sägemehl, 

Universalbindemittel, Silicagel). 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe auch Abschnitte 8 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 

die Kleidung gelangen lassen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dampf nicht 

einatmen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken 

oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Geöffnete Behälter sorgfältig 

verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. 

Unverträgliche Materialien : Starke Säuren. Wärmequellen. Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Siehe Abschnitt 1. Siehe Anhang: Expositionsszenarium. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 14 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,0044 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,00044 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 0,044 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 0,02 mg/kg 

PNEC sediment (Meerwasser) 0,002 mg/kg 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,002 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 10 mg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

 

Augenschutz: 

Gut erreichbare Augenwaschstationen und Notduschen vorsehen. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Dichtschließende Schutzbrille 

 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

 



FLOWCAST PART B 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
 

 

   

28.05.2020 (Version: 1.0) DE - de 5/11 
 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 

Farbe : Hellgelb. 

Geruch : Ammoniakartig. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 11,6 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 

(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : < -20 °C 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : 218,5 °C (geschlossener Tiegel) 

Selbstentzündungstemperatur : 320 °C 

Zersetzungstemperatur : 236 °C 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck bei 20°C : 6,82 hPa 20ºC 

Dampfdichte : 1 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 0,9658 g/cm³ 20ºC 

Löslichkeit : Wasser: 562 g/l 20ºC 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : -1,13 20-25ºC, pH: 12,7 

Viskosität, kinematisch : 110 mm²/s 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG. 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige Eigenschaften : Nicht korrosiv gegenüber Metallen. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 
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10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Wärmequellen. Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Bei einem Brand, sind 

gefährliche Dämpfe vorhanden. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. 

Akute Toxizität (Dermal) : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

LD50 oral Ratte 550 mg/kg (OECD-Methode 425) 

LD50 Dermal Ratte > 1000 mg/kg (OECD-Methode 402) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft. (OECD-Methode 404) 

pH-Wert: 11,6 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. (OECD-Methode 405) 

pH-Wert: 11,6 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft. (OECD-Methode 471). (OECD-Methode 482). (OECD-Methode 476). 

(OECD-Methode 474) 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

Viskosität, kinematisch 110 mm²/s 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Nicht schnell abbaubar 

 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

LC50 Fische > 100 mg/l 96h, Oncorhynchus mykiss (OECD-Methode 203) 

EC50 Daphnia 13 mg/l 48h, Daphnia magna (OECD-Methode 202) 

ErC50 (Alge) 4,4 mg/l 72h, Selenastrum capricornutum (OECD-Methode 201) 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

Biologischer Abbau < 5 % 28d, Konzentration: 100 mg/l (OECD-Methode 301F) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -1,13 20-25ºC, pH: 12,7 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak (39423-51-3) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behälter 

einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, 

nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

Environmentally hazardous 

substance, liquid, n.o.s. 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 3082 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

(Propylidynetrimethanol, 

propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit 

Ammoniak ), 9, III, (-) 

 

UN 3082 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 

(propylidynetrimethanol, 

propoxylated, reaction 

products with ammonia), 9, 

III, MARINE POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally 

hazardous substance, 

liquid, n.o.s. 

(Propylidynetrimethanol, 

propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit 

Ammoniak ), 9, III 

 

UN 3082 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

(Propylidynetrimethanol, 

propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit 

Ammoniak ), 9, III 

 

UN 3082 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. 

(Propylidynetrimethanol, 

propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit 

Ammoniak ), 9, III 
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14.3. Transportgefahrenklassen 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja 

Meeresschadstoff : Ja 

Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : M6  

Sondervorschriften (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1  

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T4 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1, TP29 

Tankcodierung (ADR) : LGBV 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung - 

Versandstücke (ADR) 

: V12 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV13 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 

(Kemlerzahl) 

: 90  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -  

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 274, 335, 969 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen  (IMDG) : LP01, P001 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  

Tankanweisungen (IMDG) : T4  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2, TP29  

EmS-Nr. (Brand) : F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-F 

Staukategorie (IMDG) : A 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  



FLOWCAST PART B 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
 

 

   

28.05.2020 (Version: 1.0) DE - de 9/11 
 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 450L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 450L 

Sonderbestimmung (IATA) : A97, A158, A197 

ERG-Code (IATA) : 9L 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : M6  

Sondervorschriften (ADN) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E1 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : M6  

Sonderbestimmung (RID) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (RID) : 5L 

Freigestellte Mengen (RID) : E1 

Verpackungsanweisungen  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T4  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1, TP29  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBV 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen  - Pakete 

(RID) 

: W12 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 

Be-, Entladen und Handhabung  (RID) 

: CW13, CW31 

Expressgut (RID) : CE8 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 90 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar: 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

3(b) Propylidynetrimethanol, propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit Ammoniak  

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen 

oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der 

Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen 

narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

3(c) Propylidynetrimethanol, propoxyliert, 

Reaktionsprodukte mit Ammoniak  

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen 

oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

entsprechen: Gefahrenklasse 4.1 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak  ist nicht auf der REACH-Kandidatenliste 

Propylidynetrimethanol, propoxyliert, Reaktionsprodukte mit Ammoniak  ist nicht in REACH-Anhang  XIV gelistet 

FLOWCAST PART B unterliegt nicht der Verordnung (EU) 649/2012 des europäischen Parlaments und des Rates vom 4. juli 2012 über die aus- 

und einfuhr gefährlicher chemikalien. 
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FLOWCAST PART B unterliegt nicht der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 

persistente organische Schadstoffe 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : Unterliegt nicht der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 

Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

STP Kläranlage 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Vor Verwendung oder Beseitigung das Sicherheitsdatenblatt beachten. 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
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H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren 

ERC1 Herstellung des Stoffs 

ERC2 Formulierung zu einem Gemisch 

ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder 

auf einem Erzeugnis) 

ERC5 Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt 

ERC6a Verwendung als Zwischenprodukt 

ERC6b Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf 

einem Erzeugnis) 

ERC7 Verwendung als Funktionsflüssigkeit an einem Industriestandort 

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 

Erzeugnis, Innenverwendung) 

ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Innenverwendung) 

ERC8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Außenverwendung) 

PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne 

Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC12 Verwendung von Blähmitteln bei derHerstellung von Schaumstoff 

PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren 

PROC15 Verwendung als Laborreagenz 

PROC16 Verwendung von Kraftstoffen 

PROC17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung 

PROC18 Allgemeines Schmieren unter Hochleistungsbedingungen 

PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 

gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 

gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4 Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC5 Mischen in Chargenverfahren 

PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 

vorgesehenen Anlagen 

PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 

vorgesehenen Anlagen 

PROC9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 

Wägung) 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


